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Auszug aus dem PyroTG 2010: 

 

§ 14. 

(1) Pyrotechnische Sätze werden entsprechend ihrer Verwendungsart oder ihrem Zweck 

und dem Grad ihrer Gefährlichkeit unterteilt in: 

 

Kategorie S1: Pyrotechnische Sätze, von denen nur geringe Gefahr ausgeht; 

Kategorie S2: Pyrotechnische Sätze, die nur von Personen mit Fachkenntnis verwendet 

werden dürfen. 

 

§ 15. 

Pyrotechnische Gegenstände und Sätze dürfen nur von Personen besessen und 

verwendet werden, die das folgende Lebensjahr vollendet haben:  

 

         1. Kategorie F1: 12 Jahre;  

         2. Kategorien F2 und S1: 16 Jahre;  

         3. Kategorien F3, F4, T1, T2, P1, P2 und S2: 18 Jahre. 

 

 

§ 38. 

(4) Pyrotechnische Gegenstände und Sätze der Kategorien F2 und S1 dürfen in 

geschlossenen Räumen nicht verwendet werden, es sei denn  

         1. ihre Gebrauchsanweisung erklärt dies ausdrücklich für zulässig und  

         2. Gefährdungen von Leben, Gesundheit und Eigentum von Menschen oder der 

öffentlichen Sicherheit sowie unzumutbare Lärmbelästigungen sind ausgeschlossen. 


